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Akustische Raummarkierung 
Zur Bedeutung der Rathausglocke bei Auseinandersetzungen 

zwischen Bischof und städtischen Gruppen im späten Mittelalter – 
das Beispiel der Bischofsstadt Passau (mit Edition)

GERALD SCHWEDLER

[S]o die Sunnen aufgett vnd man zu dem Anndern male in dem Rate gelauttet mit der Rat-
glokken die in der Bischoff zu solhen vnd anderen sachen erlauben vnd geben sol1. Jeweils 
nach den ersten Sonnenstrahlen und dem zweiten Läuten der Rathausglocke sollten die 
Sitzungen des Passauer Stadtrates eröffnet werden. So sieht es ein Schiedsgerichtsspruch 
des Jahres 1368 zwischen der Stadtgemeinde Passau und dem Passauer Bischof vor. Damit 
konnten die Bürger Passaus mit einem weithin hörbaren akustischen Signal markieren, 
wann der Rat der Stadt als oberstes politisches Gremium der Bürgerschaft tagte. Mehr 
noch, denn der Passus impliziert auch, dass die Bürgerschaft eine Glocke vom Bischof er-
halten solle und damit Ratsangelegenheiten wie auch »andere Sachen« selbst vermelden 
könne, was in der Regel Sperrstunden, Marktzeiten oder Ähnliches betraf. Dieser zitierte 
Schiedsgerichtsspruch für Passau ist eine der seltenen schriftlichen Fixierungen über die 
Berechtigung zum Gebrauch von Rathausglocken. In anderen mittelalterlichen Städten 
nutzte die Bürgerschaft schon lange Glocken zur selbstständigen Signalgebung für die An-
wohner, was von moderner stadthistorischer Forschung als Zeichen von Emanzipation und 
bürgerlicher Freiheit gedeutet wurde. Der Passauer Fall ist allerdings insofern außerge-
wöhnlich, als sich Bischof und Bürgerschaft nahezu zwei Jahrhunderte über die Verwen-
dung von Rathausglocken stritten. Die Belege zeigen exemplarisch, wie sehr Zeitgenossen 
die Glocke als Symbol für selbstbestimmte akustische Raummarkierung und damit in ge-
wissem Sinne auch Souveränität verstanden. 

Die Entwicklung, wie die Bürger in Passau zu einer eigenen Glocke kamen, verlief weit 
weniger direkt, als es sich in das dominante Deutungsschema der Forschung einfügen wür-
de, dass sich die mittelalterlichen Bürgergemeinden in Bischofsstädten aus der Umklamme-

1 Schiedsspruch der österreichischen Herzöge Albrecht  III. (1349/50–1395) und Leopold  III. 
(1351–1386), Wien 21. Apr. 1368, in: Monumenta Boica 28/2 (1829), S.  519 [typographisch fälschlich 
219], vgl. dazu ausführlich unten. 
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rung des geistlichen Stadtherren erfolgreich in einem linearen Emanzipationsprozess be-
freit hätten. In Passau übte der Bischof das gesamte Mittelalter hindurch die Stadtherrschaft 
aus, ja dieser konnte seine Stellung im Spätmittelalter gegenüber der Stadtgemeinde und 
angrenzenden Territorialherren noch ausbauen. Der eingangs zitierte Schiedsspruch von 
1368 erwies sich indes keineswegs als Wendepunkt, der den Passauer Bürgern den Zugriff 
auf Glocken garantierte. Dieser kann insofern auch nicht als eindeutiger Schritt in Rich-
tung bürgerlicher Selbstverwaltung gewertet werden, denn die Bestätigung des Glockenbe-
sitzes von 1368 ging nach gescheiterten Aufständen Anfang des 15.  Jahrhunderts wieder 
verloren. Dadurch wurde das akustische Markieren und Synchronisieren kollektiver Zeit-
vorstellungen in der Stadt wieder auf andere Institutionen übertragen wie etwa auf den 
Dom St. Stephan, das Benediktinerinnenkloster Niederburg, das Kloster St. Nikola vor der 
Stadt oder die beiden Passauer Spitäler. Damit war es dem Rat der Stadt nicht mehr mög-
lich, die Sitzungen selbst einzuläuten oder von ihr anderweitig etwa als Marktglocke Ge-
brauch zu machen. Für das politische Selbstverständnis war das allerdings deswegen von 
Bedeutung, da sie damit im Klangraum der Dreiflüssestadt nicht zur Geltung bringen 
konnten, dass sie über die Sitzungszeiten des Rates selbst bestimmten. Im städtischen Klan-
gensemble gab es somit keine Möglichkeit mehr, als eigenständige Kommunität akustisch 
präsent zu werden. 

Im Folgenden werden die Aushandlungsprozesse um die Rathausglocke in Passau, die 
sich vom 13. bis ins 15. Jahrhundert hinzogen, zum Anlass genommen, die Bedeutung von 
bürgerlicher Autonomie und die Möglichkeit der Kommunikation durch Glocken zu re-
flektieren. Durch diesen neuen Blick soll eine neue Perspektive auf ein regional zentrales 
und bereits mehrfach behandeltes Thema entwickelt werden. Bislang deutete man derartige 
politische Entwicklungen vor allem im Rahmen der Erzählung von der bürgerlichen Eman-
zipationsbewegung, die hier am spezifischen Fall konkretisiert wird. Dabei greift die Unter-
suchung dieses städtisch-bischöflichen Verhältnisses nicht allein auf die politischen und 
verfassungsrechtlichen Überlegungen zu spätmittelalterlichen Stadtherrschaften zurück, 
sondern wendet sich insbesondere aus der Perspektive der akustischen Raumwahrnehmung 
der Gestaltung der urbanen Klangräume zu. Denn ein Glockenschlag, der zeitgenössisch 
zwar als Klangäußerung der religiösen Sphäre zugeordnet wurde, blieb freilich nicht auf 
diese beschränkt, sondern wurde als vielschichtiger Kommunikationsakt für alle Belange, 
die die communitas betrafen, verwendet. In mitteleuropäischen Städten waren Glocken in 
ihren unterschiedlichen Klangensembles von Kathedral-, Kirch-, Stadt-, und Rathaus-
türmen nicht wegzudenken. Sie prägen auch heute noch erheblich das Erscheinungsbild 
urbaner Zentren. Doch im Zeitalter der multiplen Informationskanäle und technischen 
Möglichkeiten zu individualisierter Massenkommunikation scheint die Funktion der 
Nachrichtenübermittlung durch Glocken unnötig. Diese stehen vielmehr im Verdacht eine 
unartikulierte, gar religiöse Belastung des öffentlichen Klangraums zu sein. Umso mehr gilt 
es, sich der hohen sozialen und politischen Bedeutung der Glocken in Zeiten der Medien-
armut mittelalterlicher Städte zu vergewissern und den Implikationen des Glockenschlags 
bezüglich Informationsgehalt, Ausdruck politischer Organisation, Kommunikation im öf-
fentlichen Raum oder institutioneller Selbstdarstellung nachzugehen. 
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Bevor die Auseinandersetzungen um die Rathausglocken Passaus im Einzelnen nachver-
folgt werden, ist es notwendig, die dort zu erhebenden Befunde in mögliche Forschungs-
perspektiven einzuordnen. Insofern gilt es, zunächst den Stand der Forschung und den 
 Erkenntnisrahmen bezogen auf einen Bischof-Stadt-Antagonismus in Stadtgeschichts-
schreibung und Verfassungsgeschichte zu skizzieren. Ebenso ist die Darstellung der For-
schungen nötig, welche sich der akustischen Raummarkierung innerhalb mittelalterlicher 
Städte widmen.

I.

Die Sicht, dass die bürgerliche Selbstbefreiung eine Entwicklungsmaxime der europäischen 
Geschichte des Mittelalters sei, hängt mit den Forschungstraditionen des 19. Jahrhunderts 
zusammen. Träger der Stadtgeschichtsforschung führten das erfolgreiche und emanzipierte 
Bürgertum des 19. Jahrhunderts auf das Erbe der städtischen Bürgerschaften des Mittelal-
ters zurück2. Die vorherrschend bürgerlich-liberale Forschung neigte dazu, binär zwischen 
den Parteiungen Bischof und Stadt zu trennen. Aus der Langzeitperspektive schien die Ent-
wicklung teleologisch auf eine Selbstbefreiung der Bürgerschaft aus der Entmündigung 
durch den Bischof zuzusteuern. Vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Debatten über 
evolutionäre Entwicklungsmuster wurde hier das Siegreiche als das zukunftsweisend 
 Moderne geradezu herbeigeschrieben, vom Seienden auf das Werden zurückgeschlossen. 
Vielfach scheinen Forschungen der 70er und 80er Jahre des 19. Jahrhunderts auch durch 
nationales Hochgefühl von der Auffassung getragen zu sein, die Notwendigkeit der »Ab-
schüttelung« von Bischofsherrschaften erweisen zu müssen3. Andere Sichtweisen, wie 
etwa die im deutschen Rechtssprichwort »Unterm Krummstab ist gut leben«4 verdichtete 
Aussage, wurden als klerikale Propaganda nicht zugelassen.

Gerade in Bezug auf das Verhältnis von geistlicher Stadtherrschaft und bürgerlichem 
Freiheitsdrang erwies sich die weithin rezipierte Arbeit »Die Bischofsstadt als Residenz 
der geistlichen Fürsten« von Bruno Dauch aus dem Jahre 1913 nicht nur bürgerlich-libera-
len Vorstellungen seiner Zeit verpflichtet. Sie sollte über ein Jahrhundert als erzählerisches 
Erklärungsmuster Generationen von Stadthistorikern prägen. Auf der Basis von 33 Bi-
schofsstädten im süddeutschen Raum gelangte er zu der Feststellung, dass »alle geistlichen 
Fürsten zeitweise oder beständig ihre Bischofsstadt verlassen haben. Abgesehen vom Bi-
schof von Freising wurden alle in der Mehrzahl der Fälle durch aufständische Bewegungen 
innerhalb der Bürgerschaft dazu veranlasst.«5 Beim Erscheinen der Studie kritisierte man 

2 dilcher, Stadtgeschichtsforschung (2014); Johanek, Stadtgeschichtsforschung. Leistungen 
und Perspektiven (2012); ders., tradition und Zukunft der Stadtgeschichtsforschung (1997); zur Per-
spektive der Bürgertumsforschung vgl. Bürgerschaft (1994). 
3 Johanek, Stadtgeschichtsforschung (2012).
4 kissner, unterm krummstab (1994), S.  283; Hersche, Intendierte rückständigkeit (1989), 
S. 137f. 
5 dauch, Bischofsstadt (1913/1965), S. 272.
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nicht jene aus heutiger Sicht zu stringent erscheinende teleologische Entwicklungsperspek-
tive, denn der Verfasser deutete alle Einzelbeobachtungen als unverkennbare Vorgeschichte 
eines freien Bürgertums. Vielmehr kritisierten die Zeitgenossen Dauchs die Quellenbasis. 
In seiner Studie ging Dauch methodisch auf unsicherem Terrain davon aus, dass die Aus-
stellungsorte bischöflicher Urkunden als Residenz gelten könnten. Daraus leitete er den 
Trend ab, dass von der ottonischen Zeit bis ins 15. Jahrhundert die Anzahl der in den Ka-
thedralstädten ausgestellten Urkunden gesunken sei6. Daraus habe er jedoch fälschlich ge-
schlossen, dass ›die Bürger‹ ›die Bischöfe‹ vertrieben hätten, mehr noch, dass die Bürger-
schaften eine erfolgreiche Verdrängungsstrategie gekannt und betrieben hätten. So 
postulierte Dauch etwa bezüglich der Dreiflüssestadt Passau: »Das Ziel der Passauer, poli-
tische Selbstständigkeit zu erlangen, tritt uns in ihrem Aufstande von 1298 klar entgegen.«7 

Die bei Dauch vertretene Geschichtsdeutung einer linearen Entwicklung in Verbindung 
mit jener klaren Frontstellung von säkularer und sakraler Funktionswelt, bei der ein libera-
les Bürgertum letztlich obsiegt habe, erwies sich auch in der darauffolgenden Forschung 
der Zwischen- und Nachkriegszeit als anschlussfähige Meistererzählung. Die Vorstellung 
einer Trennung, ja eines agonalen Kampfes zwischen Staat und Kirche wurde auf Vergan-
genheiten rückprojiziert und weder jene Multiplizität historischer Agenten, Zeiten eines 
friedlichen und profitablen Zusammenwirkens noch regionale oder funktionale Entwick-
lungsunterschiede in den Blick genommen. Insbesondere führte die Diskussion von Ent-
wicklungen im Bereich der Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte immer wieder zu jener 
Frage nach Gewinnern und Verlierern8. 

Doch gerade jüngere Forschungen öffnen die Perspektive, nehmen sowohl für die kirch-
liche Seite als auch für die unterschiedlichen Gruppen in der Stadt sehr differenzierte 
Funktionen wahr, die einzelne Ebenen betreffen. So ist ein Bischof gleichzeitig Stadtherr, 
Reichsfürst und geistlicher Oberhirte mit unterschiedlichen theologischen, rituellen und 
jurisdiktionellen Kompetenzen, wie etwa für Augsburg und Konstanz gezeigt werden 
konnte9. Nicht nur die Beziehungen von Stadt, Hof, Residenz und Bürgerschaft, sondern 
vor allem auch Fragen nach Urbanität und Städten als zeremoniellen und rituellen Zentren 
versprechen neue Impulse, jene Kategorien von Staat und Kirche als Forschungsparadig-
men sowie eine teleologische Deutung des siegreichen Bürgertums aufzubrechen. 

Blickt man auf die umfangreichen Forschungen zur Passauer Geschichte und insbeson-
dere der kommunalen Bewegung, so zeigt sich, dass der Antagonismus zwischen Bürger-
schaft und Bischofsherrschaft schon früher als zentraler Konflikt für die Geschichtsdarstel-
lungen verwendet wurde. Die perspektivisch gestellte Frage nach der Etablierung einer 
selbstständig agierenden Bürgerschaft Passaus zog bereits das Interesse einer humanisti-
schen Geschichtsschreibung auf sich. Der Passauer Stadtschreiber Ortolf Fuchsperger (um 

6 etwa: kaiser, Bischofsstadt (1918); Werminghoff, rezension (1914), S. 538f. oder Lerche, 
rezension (1914), S. 398. 
7 dauch, Bischofsstadt (1913/1965), zu Passau S. 10–17; Zitat S. 13.
8 Merzbacher, Bischofsstadt (1961), S.  7–36; ennen, erzbischof und Stadtgemeinde (1976); 
Flachenecker, Geistliche Stadt (1988), z. B. bereits S. 13f.; Press, Bischöfe (1992). 
9 tyler, Lord of the Sacred city (1999).

45334_inhalt_buch.indb   78 15.09.17   13:40



 AkuStIScHe rAuMMArkIerunG  79

1490–1564) ordnete das städtische Archiv und erstellte aus der Perspektive des Rates eine 
bislang unedierte Chronik der spätmittelalterlichen Ereignisse10. Aus fürstbischöflicher 
Sicht schilderte der Passauer Hofrat, Diplomat und Geschichtsschreiber Philipp Wilhelm 
von Hörnigk (1640–1714)11 die Auseinandersetzungen zwischen Bischof und Stadt. Aus-
druck des dualistisch formgebenden Prinzips ist bereits der gewählte Titel: ›Bericht von 
den Irrungen zwischen den Bischoffen und der Statt Passaw …‹12. Der Antagonismus er-
scheint erneut in den Arbeiten des Wiener Sozial-und Wirtschaftshistorikers Alfons 
Dopsch oder des Kirchenhistorikers Max Heuwieser. Aus unterschiedlichen Forschungs-
richtungen kommend untersuchten beide die Passauer Verfassungsgeschichte unter dem 
Leitgedanken eines teleologisch zulaufenden Gegensatzes von Staat und Kirche, Klerus 
und Bürgertum, an dessen Ende für den einen die Abschüttelung beziehungsweise für den 
anderen der Niedergang der bischöflichen Dominanz stand13. Doch konnte Konrad 
Amann in seiner Studie von 1992 zeigen, inwieweit Passau ununterbrochen landesherrliche 
und bischöfliche Residenzstadt blieb14. Das Bischofsamt erwies sich über Jahrhunderte als 
eine Stabilität garantierende Institution. Weitere politische Kräfte wie Domkapitel, Stifts-
adel, Patriziat und Handwerkerschaft profitierten davon in unterschiedlichem Maße, sei es 
in Allianz oder oftmals auch durch Abgrenzung. Durch die jüngeren Untersuchungen von 
Egon Boshof, Richard Loibl und Franz Rainer Erkens zu sozialen Gruppen und Bewegun-
gen im späteren Mittelalter der Dreiflüssestadt konnte nicht nur die einstmals konstruierte 
Frontstellung zwischen Bischof und Bürgerschaft differenziert werden15. Vielmehr wurden 
die stabilen Zwischenlösungen und komplexen Konsensmodelle ernst genommen und 
nicht als noch unvollständige Vorstufen moderner bürgerlicher Wirklichkeiten abgetan.

Die Fokussierung auf den bürgerlich-bischöflichen Konflikt soll durch eine Neupers-
pektivierung aus kulturgeschichtlichem Blickwinkel erweitert werden. Hierzu gilt es insbe-
sondere, jene Forschungen in den Blick zu nehmen, in denen Öffentlichkeit und Kommu-
nikationsverhalten im urbanen Raum stärker gewichtet werden16. Insbesondere ist jenen 
Überlegungen nachzugehen, die in öffentlichen Klangräumen einen Ausdruck sozialen 
Lebens sehen und insbesondere Glocken als symbolische und alltägliche Kommunikati-
onsinstrumente in den Blick nehmen. Damit wird nach der sozialen Bedeutung von akus-

10 die Aufzeichnungen über die Geschichte und rechtliche Stellung der Stadt Passau werden im 
kärntner Landesarchiv klagenfurt aufbewahrt, At-kLA 112-A-1229. Zu Fuchsperger vgl. tausend Pas-
sauer (1995), S. 69.
11 Otruba, Hörnigk (1972), S. 359–361; tausend Passauer (1995), S. 109. 
12 unediert, München Bayerisches Hauptstaatsarchiv, HS Passau BkA. kasten 103, fasc. 41, nr. 1a. 
Vgl. dazu Hartmann, Beziehungen (1986), S. 22–25. 
13 dopsch, Stadtherrschaft (1905), S. 329–336; Heuwieser, entwicklung der Stadt Passau (1910).
14 Amann, residenzstadt Passau (1992), S. 128–155, mit Zusammenfassung über die residenzfunk-
tion und einzelne residenz-, Wehr- und repräsentationsbauten.
15 erkens, Aspekte (1989); Geschichte der Stadt Passau (1999); Loibl, Führungsgeschichte (1999).
16 Zu urbanen räumen und raumbegriff vgl. Zwischen Gotteshaus und taverne (2004); kirchen, 
Märkte und tavernen (2005); rogge, Politische räume und Wissen (2008); Political Space (2009); 
Städtische räume im Mittelalter (2009); Stadt und Öffentlichkeit (2011). 
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tischer Raummarkierung und dem Wirken von Klang im Raum, den sogenannten Klang-
landschaften (soundscapes), gefragt17. 

Im Bereich der Glockenforschung kann auf eine reiche Forschungstradition zurückge-
griffen werden. In der Kampanologie als interdisziplinärem Wissenschaftszweig werden 
nicht nur Gusstechnik, metallurgische Fragen oder die der architektonischen Aufhängung 
und Stimmung behandelt, sondern auch theologische Fragen zum Zusammenwirken von 
Klang und Liturgie sowie Fragen nach den Harmonien der Klangensembles ganzer Städte. 
Da Glockenforschung oft objektbezogen ist, werden Fragen zu Inschriften, Baukontexten 
und politischen Hintergründen in der Regel für spezifische Einzelfälle untersucht, wes-
wegen die Überzahl der Untersuchungen aus Detailstudien besteht18. Durch die Überle-
gungen zur Bedeutung urbaner Klanglandschaften rückt auch die Frage nach der Wahr-
nehmung des Klangs im Raum, der Bedeutung für Kommunikation und auch der 
gesellschaftlichen Bedeutung von Klang in den Vordergrund19. Dabei haben Fragen der 
Zurechenbarkeit von Klang und Raum an Bedeutung gewonnen, etwa von welchem Ort 
aus bestimmte Glocken gehört werden können und welche Räume auf diese Weise erschlos-
sen werden20. Insbesondere Alfred Haverkamp führte die Glocke als zentrales Element für 
das Verständnis von Kommunitäten im Spätmittelalter ein und zeigte erstmals die weitrei-
chenden politischen Dimensionen jenes Klangkörpers21. Jüngst stellte etwa Jan-Friedrich 
Missfelder für den Bereich der Frühneuzeit fest, dass sich die politische Geschichte nicht 
unerheblich an der akustischen Artikulation von Repräsentation sozialer oder politischer 
Formationen im urbanen Raum zeigen lässt22. Dabei kommt bei den unterschiedlichen 
Möglichkeiten der Klangerzeugung vor allem den Glocken die Aufgabe zu, als Kommuni-
kationsmedien im oft dichten Gedränge der Städte gesellschaftliche Ordnung effizient her-
zustellen. Insofern zeigt sich an der konkreten Kompetenz zum Läuten, dem Zugang zu 
den Glockenseilen, die politische Legitimität: Politisch wirksam kann nur der sein, der – 
durch den Glockenschlag – Aufmerksamkeit lenken kann. 

Innerhalb der vielfältigen spezifischen Forschungen zu Glocken im Kontext von Kir-
chengebäuden wie auch den Ansätzen, die einzelnen Studien zu urbanen Klanglandschaf-
ten zu synthetisieren, fehlen Untersuchungen zu Glocken auf Rathäusern und Rathaus-
türmen. Das Phänomen wurde vereinzelt behandelt, etwa im Zusammenhang mit der 

17 Hurlbut, Sound of civic Spectacle (1999); Garrioch, Sounds of the city (2003); Stegmann, 
Glocken, Pfeifen, Stimmen (2005); Symes, Out in the Open (2010); Atkinson, The republic of Sound 
(2013). 
18 Glocken in Geschichte und Gegenwart (1986–1997); zur historischen Glockenkunde vgl. Otte, 
Glockenkunde (1858); Walter, Glockenkunde (1913); niemann, das Liturgische Läuten (1997); 
Schilling, Glocken (1988); Poettgen, Theologie früher Glockeninschriften (1999/2000); vgl. dazu 
das Jahrbuch für Glockenkunde, hg. seit 1989/90.
19 Für einen ausführlichen Überblick über das kommunikationswesen in der mittelalterlichen 
Stadt vgl. Mersiowski, Wege zur Öffentlichkeit (2010).
20 corbin, Sprache der Glocken (1995).
21 Information, kommunikation und Selbstdarstellung (1998); Haverkamp, Ohne Glocken keine 
Gemeinde (1995), S. 21–29; ders., … an die große Glocke hängen (1995). 
22 Missfelder, Period ear (2012). 
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Rechtswirksamkeit der Rathaus- beziehungsweise Ratsglocke23 oder bisweilen bei lokal 
herausragenden Einzelobjekten24. Gleichwohl herrscht die Auffassung vor, dass das Läuten 
der Ratshausglocke eine andere Art der Aufmerksamkeit als etwa Kirchenglocken hervor-
ruft und damit eine neue Öffentlichkeit produziert25.

Dem Passauer Stadtraum wurden bislang nur wenige Studien gewidmet, die sich der 
Bedeutung als Klangraum zuwenden26. Die kirchlichen Glocken standen zwar stets im In-
teresse der Forscher. Doch aufgrund der Zerstörungen durch Stadtbrände stammt die ältes-
te erhaltene kirchliche Glocke in Passau erst aus dem Jahre 1468. Die älteste Glocke der 
Heiliggeistkirche stammt aus dem Jahre 151227. Während der Blick also vor allem auf die 
kirchlichen Institutionen gerichtet war, sind bezüglich der Glocken im mittelalterlichen 
Rathaus hingegen keine Überlegungen angestellt worden. Bislang wurden hauptsächlich 
Baugeschichte und der Neubau von 1405 untersucht28. Den mittelalterlichen Glocken des 
Rathauses widmete sich noch keine Studie. Sie wurden lediglich in der Publikation von 
Franz Mader im Zusammenhang mit der Installation des Glockenspiels auf dem Passauer 
Rathausturm mitbehandelt29.

II.

Im Folgenden gilt es, die Entwicklung des Verhältnisses in der komplexen Gemengelage 
von Bischof, Domkapitel, Patriziern, Stadtadel wie auch städtischen und hochstiftischen 
Einflussfaktoren im Hinblick auf Formierung und akustische Selbstdarstellung der Bürger-
gemeinde mittels der Glocken zu betrachten. Es gilt zu fragen, welche konkrete Bedeutung 
der Zugriff auf Glocken in Passau für die kommunale Bewegung besaß. Das erste greifbare 
Werden einer einheitlichen Stadtkommune in Passau erfolgte noch ohne jeden Hinweis auf 
akustische Selbstdarstellung und Repräsentation der politischen civitas durch Glocken. Im 
Stadtrecht, das Bischof Gebhard I. von Plain (1222–1232) im Jahre 1225 im Konsens mit 
Ministerialen und Bürgern erließ, wird erstmals eine organisierte Bürgerschaft greifbar. 

23 einziger lexikalischer eintrag zu rathausglocke: Grimm, Grimm, deutsches Wörterbuch, Bd. 14 
(1893), Sp. 200f.: ratsglocke, ratglocke, f. glocke auf dem rathause, die geläutet wird, wenn der rat zusammen-
tritt: es sullen auch die vorgenanten rihter […] an daʒ geriht chomen, als bald man die andern ratgloggen ver-
laʒʒen hat (d. h. wenn die ratsglocke zum zweiten male geläutet worden ist). das Zitat im Wörterbuch be-
zieht sich auf chronik der schwäbischen Städte. Augsburg 1, (1865), S. 144.
24 Vgl. überaus lokale Publikationen wie Ott, rathausglocke auf dem Färberturm (2003); Wagen-
bach, rathausglocke in Obrigheim (2001).
25 Goppold, Politische kommunikation (2007), S. 204.
26 durch Brände und kriegsverluste ist das Geläut des domes von St. Stephan mit der ältesten Glo-
cke (›Stürmerin‹ 6 t) von 1733 relativ jung; zum Geläut der Stadtpfarrkirchen vgl. Seidler, Passauer 
Stadtpfarrglocken (1989/90), S. 87–94. 
27 ebd., S. 88. 
28 der neubau des gotischen rathauses war bis 1405 abgeschlossen. Vgl. erhard, Geschichte 2 
(1862), S. 149–157; kempf, Altpassauer Architektur (1919), S. 21–24; kunstdenkmäler Passau (1919), 
S. 451–460, hier S. 451.
29 Zu den Glockengießern der Passauer Glocken vgl. Mader, Glockenspiel (1991), S. 24.
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Wörtlich heißt es sogar, dass der Rat der Bürger (civium consilio) auf ewig und unverbrüch-
lich eingesetzt sein solle30. Über konkrete Kompetenzen dieses Rates, dessen Verhältnis zur 
Gerichtsbarkeit oder zu spezifischen Rechten und zur Organisation, finden sich im Text 
selbst keine Aussagen. Weder ein Rathaus noch Gerichtsgebäude sind für diese Phase nach-
weisbar31. 

Durch wirtschaftlichen Aufschwung, insbesondere durch die Zunahme des Handels auf 
Inn und Donau kam es zu einer Zunahme der ökonomischen und politischen Bedeutung 
der Bewohner Passaus. Das ebenso wachsende Bedürfnis nach Selbstorganisation und Un-
abhängigkeit fand einen ersten konfrontativen Ausdruck im Jahre 1298, als die Forderun-
gen nach der Anerkennung eines Bürgermeisters und eines eigenen Stadtrates zu einem 
Aufstand führten, der von Bischof Bernhard von Prambach (1285–1313) gewaltsam nieder-
geschlagen wurde32. Lediglich aus zwei Quellen, dem Schiedsspruch von König Albrecht 
vom 30. November 1298 und einer Notiz der Regensburger Fortführung der Chronik des 
Hermann von Niederaltaich erfährt man Einzelheiten über den Verlauf dieser Auseinan-
dersetzung33. 

Die Angelegenheit wurde vor den König Albrecht getragen. Auf dem Hoftag von Nürn-
berg am 30. November 1298 lehnte dieser jedoch explizit ein Urteil als Richter ab und ließ 
durch einen Schiedsspruch eine Einigung der Parteien durch Kompromiss suchen34. Die 
Vorgeschichte der Auseinandersetzung wird in der Narratio der Urkunde mit starker Par-
teinahme für die bischöfliche Seite dargestellt. Die Bürger hätten sich ein eigenes Siegel 
erstellt und Ratssitzungen im Privathaus des Bürgers Christian abgehalten. Dieses sei von 
den Bürgern als ›Rathaus‹ bezeichnet worden. In einem angrenzenden Turm (der thurn 
der zu nächst liegt) installierte man eine Glocke, die offensichtlich als akustisches Merkmal 
der Selbstständigkeit der Bürgerschaft den Widerstand des Fürstbischofs besonders heraus-
forderte35. Gewicht, Stimmung und Konstruktion der Aufhängung in jenem Turm am Fi-

30 Passau 19. März 1225, Monumenta Boica 28/2 (1829), S. 308–314, hier S. 309: quam etiam civium.
consilio providimus imperpetuum irrefragabiliter conservanda. Boshof, Stadt Passau (1999), S. 87.
31 unter Otto von Lonsdorf kam es 1254–1265 zu einer stärkeren Vereinheitlichung der rechtsbe-
zirke. Vgl. Breinbauer, Otto von Lonsdorf (1992). 
32 erhard, Geschichte 1 (1862), S. 102–105. es handelt sich sicherlich nicht um eine unerwartete 
revolte. Vgl. Boshof, Geschichte der Stadt Passau (1999), S. 95; erkens, Aspekte (1989), S. 71. 
33 Vgl. continuatio Florianensis, ed. Wattenbach (1851), S. 751: Eodem quoque anno cives Patavien-
ses opposuerunt se Wernhardo Pataviensi episcopo, domino ipsorum, ac eum et Patavienses canonicos a civitate 
Pataviensi recedere suis insolentiis compulerunt. Eodem anno in festo Martini Albertus rex c celebrat suam 
primam curiam in Nuernberch, ubi restituit episcopum Pataviensem dominio civitatis Pataviensis.
34 urkundenregesten 4 (1992), nr. 167, S. 123; Monumenta Boica 28/1 (1829), nr. 144, S. 423 (latei-
nische Version), und nr. 145, S. 425 (deutsche Version).
35 Monumenta Boica 28/2 (1829), S. 424–428, hier S. 427: Wir vernichten auch mit dem spruch, vnd 
wiederruffen, den hauptman, oder den burgermeister, den die egenanten burger demselben Bischof zu schaden, 
und bischofflicher herrschaft gemacht haben und gesazt und glocken und insigel der burger und des Raths der 
geschworenen Bürger daslebst, die sie unbillich und frevenlich gemacht haben, und meinen, dass das alles und 
solches fürbas ewiglichen nicht sollen mehr daselbst geschehen, sondern das die Statt ze pazzaw soll pleiben unter 
der ordnung des Bischoffs ze pazzaw, in dermazze, als es bisher von langer Zeit ist behalden. Wir meinen auch 
und sprechen, dass zu einer besserung der schäden, die von den vorgenanten bürgern dem Bischoff sein zugezo-
gen, die bürger demselben Bischoff geben zu eigen das haus, weyland gewesen Christians, das sie zu ihrem Rat-
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schmarkt lassen sich nicht rekonstruieren. Mit dem wesentlich größeren und erhöhten Ge-
läut des Domes dürfte diese nicht vergleichbar gewesen sein. Der Schiedsspruch König 
Albrechts fiel auch angesichts der militärischen Niederlage der Passauer Bürger sehr zu ih-
ren Lasten aus. Die politischen und vor allem die symbolischen Errungenschaften der Bür-
gerschaft gingen wieder verloren. Zunächst wurde die bischöfliche Vorherrschaft über die 
einzelnen Stadtteile Passaus hergestellt. Hauptmann und Bürgermeister, also militärischer 
und ziviler Vorstand der Bürgergemeinde, wurden für abgesetzt erklärt. Das Rathaus wurde 
nicht nur enteignet und musste dem Bischof übergeben werden. Auch war explizit der 
Turm samt Glocken an den Bischof abzutreten. Damit verlor die Bürgergemeinde das akus-
tische Repräsentationsinstrument ihrer Eigenständigkeit. Glocken und Siegel der Stadt, 
also akustische und juristisch-visuelle Symbole, wurden als unbillich und frevenlich bezeich-
net. Nach der prominent erwähnten Glocke wurde offenbar auch das Siegel eingezogen 
und die damit ausgestellten Urkunden verloren ihre Rechtskraft. Keine städtische Urkunde 
ist mit einem derartigen Siegelabdruck erhalten36. Zudem sah der stadtfeindliche Schieds-
spruch König Albrechts eine Strafzahlung der Passauer Bürger von dreihundert Pfund Pas-
sauer Pfennigen vor. Über diese Summe sollte indes der Bischof nicht frei verfügen können, 
stattdessen sollte es für das innerstädtische Benediktinerinnenkloster Heiligkreuz Nieder-
burg verwendet werden, das durch die Kampfhandlungen zu Schaden gekommen war37. 

Der anonyme, wohl Regensburger Kontinuator der Chronik des Hermann von Nie-
deraltaich (Continuatio Ratisponensis), der den betreffenden Textabschnitt bald nach 1301 
abfasste, erwähnt wichtige Einzelheiten, die über die Narratio der königlichen Urkunde 
hinausgehen38. Zunächst stellte er fest, dass die Passauer Bürger nicht eine, sondern bereits 
zwei Glocken aufgehängt hatten, »um ihrem Rat zusammenzurufen«39. Der Verfasser der 
Regensburger Fassung der Chronik stellt daraufhin Regensburg als Modell und Vorbild 
bürgerlicher Autonomie dar: »Und sie beabsichtigten auf Art der Reichsstädte [wörtlich: 
Städte königlichen Rechts], wie Regensburg, nicht durch bischöfliche Schreiben regiert zu 

hause hatten gemacht, und den thurn der zu nechst ligt an demselben haus, und die glocken die darinne hanget, 
und dreyhundert pfund pazzawer pfenning die derselb bischoff zu besserung des h. Creutz Closters zu Nieder-
burg, gelegen in der Statt ze pazzaw, trewlich soll anlegen.
36 Schäger, Mader, Passau (1986), S. 102. 
37 Vgl. zum kloster Oswald, Alte klöster in Passau (1954); Mader, Vergessene kirchen (2000), 
S. 24–31.
38 kehr, Hermann von Altaich (1883), S. 69–81; zur Überlieferung des Abschnitts als Bruchstück in 
Wien ÖnB cvp 413, fol. 186r–188v und der edition Jaffé, MGH SS 17 (1861), S. 416–420: Müller, 
Annalen und chroniken (1983), S. 83. die Passage zum Passauer Aufstand von 1298 (continuatio Alta-
hensis, ed. Jaffé [1861], S. 416–420, hier S. 419) erscheint wortgleich in den Annalen von Osterhofen, 
die 1313 begonnen wurden (ed. Wattenbach [1861], S. 537–558, hier S. 552) und dem Annalenkom-
pendium des eberhard von regensburg / eberhardi archidiaconi ratisponensis annales als kontinua-
tor der Annalen des Hermann von niederaltheich, continuatio ratisbonensis, ed. Jaffé (1861), S. 592–
605, hier S. 597.
39 eberhardi archidiaconi ratisponensis annales, ed. Jaffé (1861), S. 597; zu eberhards historiogra-
phischer Überarbeitung Müller, Annalen und chroniken (1983), S. 81–85.

45334_inhalt_buch.indb   83 15.09.17   13:40



84 GerALd ScHWedLer

werden, wie es bislang gepflegt wurde, sondern durch eigene Leiter und einen Rat.«40 Der 
Kontinuator berichtet weiterhin vom Hoftag in Nürnberg, auf dem Albrecht ein Urteil 
abgelehnt, aber als Schiedsrichter die Herausgabe beider Glocken gefordert habe, von de-
nen die eine nun im Dom St. Stephan hänge41. Sie wurde also gewissermaßen in die unmit-
telbare Verfügungsgewalt von Bischof und Domkapitel überführt und konnte bei jedem 
Läuten als symbolische Demütigung empfunden werden. Der Verbleib der zweiten Glocke 
wird nicht erwähnt, sie könnte jedoch an das durch den Schiedsspruch finanziell begüns-
tigte Benediktinerinnenkloster Heiligkreuz übertragen worden sein42.

Die Forderung nach einem Stadtrat und der Möglichkeit der Selbstverwaltung blieb 
nach wie vor unklar. 1299 legte Bischof Bernhard Rechte und Gesetze für die Stadt fest. 
Allerdings wurden darin offensichtlich bewusst Funktionen und Kompetenzen eines Stadt-
rates nicht angesprochen, zumindest an der Existenz eines Ratsgremiums ließ diese Festle-
gung keinen Zweifel43. Diese gewollt unklare rechtliche Situation sollte sich auch nicht 
durch die Privilegierungen von Seiten König Ludwigs des Bayern ändern. Die vier erhalte-
nen Diplome, darunter die ›Goldene Bulle der Stadt Passau‹ vom 17. November 1345, sind 
vor allem wirtschaftliche und steuerliche Privilegierungen, die besonders der Kaufmann-
schaft zugutekamen. In den allgemein gehaltenen Formulierungen bestätigte er bestehende 
Privilegien der Stadt Passau, insbesondere bezüglich ihrer Rechte und Freiheiten im Be-
reich des Handels und der Schifffahrt, ohne allerdings Rathaus, Bürgermeister oder gar ei-
nen Rathausturm zu erwähnen44. Daher betraf es kaum die innere Verfassung Passaus, als 

40 continuatio Altahensis, ed. Jaffé (1861), S. 419 (wortgleich mit: continuatio ratisbonensis, ed. 
Jaffé [1861], S. 597 sowie Annalen von Osterhofen, ed. Wattenbach [1861], S. 552): Eodem anno civitas 
Pataviensis se domino suo Pataviensi episcopo Wernhardo opposuit. Et tam episcopus quamcanonici civitatem 
exeuntes, eam per excommunicacionem in certas personas et interdictum in locum spiritaliter, et eciam per ma-
chinas a monte sancti Georii et aliis modis, licet non multum fortiter, eosdem cives civiliter inpugnarunt. Vole-
bant enim predicti cives habere magistrum civium, consules et rectores civitatis a se electos, et sigillum speciale; 
et campanas iam erexerant ad eorum consilium convocandum. Et sic intendebant more regalium civitatum, 
utpote Ratispone, non regi mandatis episcopi, sicut ante consueverant, set propriis rectoribus et magistro. Vgl. zu 
regensburg als Vorbild für Stadtentwicklungen im späten Mittelalter Schmid, regensburg (1995), 
S. 78–173. die Interpretation als königsstadt lehnt erkens, Aspekte (1989), S. 83, als Anachronismus 
ab. 
41 continuatio ratisbonensis, ed. Jaffé (1861), S. 419: Et super predicta discordia tam ipse episcopus 
quam cives Albertum regem in curia, quam celebravit apud Nuernberch, accesserunt, suas querimonias propo-
nentes. Predictus vero rex non per formam iudicii set per arbitrium eosdem cives cum episcopo concordavit, ita 
videlicet, quod sigillum et campanas domino episcopo tradiderunt, quarum una eciam hodie in ecclesia sancti 
Stephani Patavie habetur. Promiserunt eciam predicti cives, memorato episcopo et suis successoribus de cetero fi-
deliter obedire nec similia atemptare. Et insuper coacti sunt dare duo milia librarum Pataviensium pro emenda. 
42 es findet sich etwa keine erwähnung in den Bänden der kunstdenkmäler: kunstdenkmäler Pas-
sau (1919). 
43 Bischof Bernhard gewährte 1299 ein erweitertes Stadtrecht: Monumenta Boica 28/2 (1829), S. 511; 
erhard, Geschichte 1 (1862), S. 116, Anm. 265; Sittler, Bischof und Bürgerschaft (1937), S. 28f.; er-
kens Aspekte (1989), S. 71f. 
44 Schärding 16. Aug. 1336: kaiser Ludwig der Bayer bestätigt den Bürgern von Passau alle rechte 
und Freiheiten, Orig. Stadtarchiv Passau, edition: erhard, Geschichte 1 (1862), S. 121, Anm. 273; 276; 
277: bestätten ovch von vnserm Keiserlichen gewalt mit diesem gegenvrtigen brief alle die genade, brief, recht 
vnd freiheit vnd gvt gewohnheit; regesta Imperii VII, Heft 7, nr. 423; Schärding 10. Febr. 1343: kaiser 
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Karl IV. 1348 sämtliche Privilegien Ludwigs für Passau kassierte. Wörtlich erklärte er die 
Rechte, die Ludwig einst den erbarn und bescheiden leuten den burgern gemeiniglich zu 
Passaw, vnd auch der Statt daselbst, also Bürgern und Bürgergemeinde, verliehen hatte, für 
ungültig45. Karl verfolgte damit auch ein Ziel des Rückgängigmachens von Ludwigs Regie-
rungsgeschäften, der sogenannten rescissio actorum, wie sie nach wiederrezipiertem römi-
schen Recht bei antiken Kaisern verwendet worden war und in der modernen Forschung 
auch als damnatio memoriae bezeichnet wird46. Am selben Tag stellte er auch eine Urkun-
de aus, in der er Ludwigs Bestätigungen für Habsburgische Besitzungen widerrief47. Pas-
sauer Bürgerrechte waren also zum Spielball einer königlichen Symbolpolitik geworden, 
mit der Ansprüche auf Reichsebene ausgefochten wurden. 

III.

Zur Ruhe kam der Streit um Beteiligung am öffentlichen Klangraum und dem legitimen 
Zugriff auf eine eigene Ratsglocke nicht. Zu einer weiteren Phase im Ringen um die Passau-
er Rathausglocke kam es im Sommer 1367, als sich die Passauer gegen die Herrschaft des 
Bischofs Albert  III. von Winkel (1363–1380) erhoben. Nachdem die Reichsacht durch 
Karl IV., die Exkommunikation durch den Bischof Albrecht ausgesprochen wurde, fällte 
das kaiserliche Hofgericht ein scharfes Urteil über die Bürgerschaft48. Davon unbeein-
druckt schritten die Passauer Bürger zu den Waffen. Bei diesen kriegerischen Auseinander-
setzungen, in denen die Herzöge von Österreich dem Bischof Albert zu Hilfe kamen, wur-
den mehrere Ortschaften zerstört und die Stadt Passau hatte 200 Tote zu beklagen. Der 

Ludwig bestätigt dem rat und den Bürgern zu Passau den ihnen von könig Otto von ungarn und des-
sen Bruder Herzog Stephan von Bayern verliehenen Freibrief vom 28. Aug. 1310 (im Wortlaut inseriert) 
und nimmt ihnen das Grundrecht Abgaben an den Grundherrn in seinen Landen und Herrschaften 
überall, wo sie auf den Wassern arbeiten und kaufmannschaft treiben, ab: vf allen den wazzern dar vf si 
arbeitend vnd ir kaufmanschaft treybent; Goldbulle für Passau, München 17. nov. 1345: kaiser Ludwig der 
Bayer bestätigt dem rat und den Bürgern der Stadt Passau ihre von Alters hergebrachten rechte und 
Freiheiten. dazu erkens, Aspekte (1989), S.  72f.; zur urkunde Wrede, Leonhard von München 
(1980), S. 138, nr. 23.
45 31. Jul. 1348, karl IV. erklärte die Privilegien Ludwigs für ungültig, regesta Imperii VIII, nr. 726, 
druck: Monumenta Boica 28/2 (1829), S. 433: darumb nehmen wir ab, alle die seineliche handvesten vnd 
brieff, dy Er in geben hat, über recht, freyheit, gnad vnd gewohnheit, vnd tötten, vnd vernichten sy, gänzlich vnd 
gar, vnd wellen, daz sy Keine Kraft, trogent oder macht fürbas haben sullen. dazu erkens, Aspekte (1989), 
S. 71.
46 Schwedler, damnatio memoriae (2010), sowie die sich in Vorbereitung befindliche Studie Ver-
gessen, Verändern, Verschweigen und ›damnatio memoriae‹ im frühen Mittelalter.
47 Linz, 31. Juli 1348: karl IV. erklärte die Privilegien Ludwigs für ungültig, regesta Imperii VIII, 
nr. 725. 
48 Stolberg 4. Juni 1367, karl IV. erklärt die reichsacht über Passau (regesta Imperii VIII, nr. 4534; 
Monumenta Boica 28/2 [1829], S. 437f.); cadan 27. dez. 1367: Im Auftrag des königlichen Hofgerichts 
urteilt Friedrich von teck zwischen Passau und Bischof Albrecht, Monumenta Boica 28/2 (1829), 
S.  437; Loibl, Stadt im Spätmittelalter (1999), S.  113; Amman, residenzstadt Passau (1992), S.  178; 
Sittler, Bischof und Bürgerschaft (1937), S. 29–43.
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Verlauf geht aus einem Schiedsspruch sowie den gut informierten Annalen des Klosters 
Mattsee hervor. Der Verfasser der Annalen, Christian Gold, stammte aus einer Passauer 
Patrizierfamilie und dürfte durch diese Verbindung sowohl die sehr präzisen Einzelheiten 
als auch seine handwerkerfeindliche Haltung erhalten haben49. Sein ausführlicher Bericht 
ist überaus aufschlussreich für die unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Stadt Pas-
sau50. Der Anführer des Aufstandes sei laut seinem Bericht Andreas Haller gewesen, den 
Christian Gold als iudex civitatis, also den Stadtrichter bezeichnete. Als der vom Bischof 
eingesetzte Richter dürfte er wohl aus dem lokalen Ritteradel stammen, auch wenn der 
Nachname auf Herkunft aus dem Patriziat oder Salzhandel (Fertigerfamilien) schließen 
lässt51. Er hatte sein Amt genutzt, sich in Passau zum capitaneus, in diesem Falle also zum 
Hauptmann mit militärischen Befugnissen und nicht nur zum Bürgermeister als politi-
schem Oberhaupt, wählen zu lassen. Dabei unterstreicht Christian Gold, dass dies gegen 
den Willen des Bischofs, aber auch gegen den Willen der Oberschicht erfolgt sei. Offenbar 
waren innerhalb Passaus die Spannungen derart vielschichtig, dass sich ein bischöflicher 
Bediensteter, der Stadtrichter, mit einem Teil der Bürgerschaft verbinden konnte. Er dürfte 
weite Teile der Bevölkerung wie auch ritterbürtige und bischöfliche Amtleute auf seiner 
Seite gewusst haben, mit denen er gegen die Kaufleute und Fernhändler vorging. Nachdem 
der Aufstand niedergeschlagen war, setzte sich die Passauer Oberschicht, die cives meliores, 
dafür ein, dass Andreas Haller mit der sehr symbolbeladenen römisch-rechtlichen Strafe 
des Säckens als Hochverräter bestraft wurde52. Diese Strafe aus dem antiken Recht bestand 
darin, dass der Bestrafte in eine Tierhaut eingenäht wurde, man bisweilen Tiere hinzufügte 
und den Betroffenen wie ein Tier außerhalb der Gesellschaft ohne Grab, Memoria und 
Fürbitten entsorgte. Um sicher zu gehen, wurde Haller zuvor getötet (iugulatus), bevor 
man ihn versenkte. Die Formulierung in sacco submergere verweist auf den Fachterminus 
des Säckens, das im 14. Jahrhundert im deutschen Sprachraum wieder häufiger als Strafe zur 
Anwendung kam53. Festzuhalten bleibt jedoch, dass dem Mattseer Autor die Inhomogeni-
tät der Passauer Bürgerschaft wohl bekannt war, wenn er schreibt, dass Andreas Haller 
»den Reichen neidig«54 gewesen sei. Seine Wahl und der damit verbundene Aufstand sei 
nicht nur gegen den Willen der Oberschicht erfolgt, sondern vielmehr von der Gemeinde 
getragen worden (non a melioribus civibus, sed a communitate). Das militärische Scheitern 

49 Wallner, Beiträge I (1971), S. 118. 
50 Annales Matseensis, ed. Pertz (1851), S. 834: Tandem sunt per duces Austrie ipsi cives episcopo eorum 
reconciliati, ita quod ipsi dederunt domino episcopo 10 milia librarum denariorum Pataviensium, ut de cetero 
haberent magistrum civium et consules et proprium sigillum, electos ad nutum episcopi. Ultimo Andreas dictus 
Haller, iudex civitatis. contra voluntatem domini episcopi capitaneus civitatis electus, non a melioribus civibus, 
sed a communitate, semper invidens potioribus civibus: et ipsum capitaneum, videlicet Andream Hallarium, 
auctorem gwerre, predicti cives meliores iugulatum in sacco submerserunt. 
51 tausend Passauer (1995), S. 87; Wallner, Beiträge I (1971), S. 118. 
52 Wallner, Beiträge I (1971), S. 111–118; Annales Matseensis, ed. Pertz (1851), S. 834. der Verfas-
ser christian Gold entstammte einem Passauer Patriziergeschlecht. 
53 drüppel, Judex civitatis (1982), S. 414–419; den Prozess gegen Haller bezeichnet er als »un-
durchsichtiges rechtsverfahren«, S. 417; zum Säcken allgemein Bukowska, Strafe des Säckens (1979).
54 Annales Matseensis, ed. Pertz (1851), S. 834: semper invidens potioribus civibus.
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der ritterbürgerlichen Aufbegehrer und die symbolische Vernichtung ihres Anführers er-
leichterte die Friedensfindung, indem nicht ›die Passauer‹, sondern eine Einzelperson be-
ziehungsweise dessen Unterstützer, die Nicht-meliores, für den Konflikt verantwortlich 
gemacht wurden. So konnte sich der Bischof rasch auf die Seite einer anderen Parteiung in 
der Stadt, den Reichen, zuwenden und damit seine Autorität wahren. 

Diese Suche nach Frieden und Vermittlung führte dazu, dass eben jene Habsburger Her-
zöge Albrecht III. (1349/50–1395) und Leopold III. (1351–1386) als Schiedsrichter gewählt 
wurden, die kurz zuvor Andreas Haller und die federführende ritterlich adlige Fraktion 
militärisch bekämpft hatten. Es kam zu monatelangen Verhandlungen und einzelnen Kom-
promissartikeln55. Ausdrücklich wird im finalen Schiedsspruch vom 21. April 1368 hervor-
gehoben, dass die Stadtgemeinde eine Strafe von 10000 Passauer Pfennigen zahlen müsse, 
im Gegenzug aber Bürgermeister und Räte sowie zwei Siegel zugestanden bekomme56. Zu-
dem wurde im Habsburger Spruch der Stadtrat nun förmlich anerkannt und damit als ein 
legitimes Element in der Stadtverfassung definiert. Die symbolischen Zeichen der Unab-
hängigkeit blieben allerdings darauf beschränkt, was der Bischof genehmigte. Aufschluss-
reich sind die Regelungen, die man im Einzelnen im Habsburger Spruch festlegte. Die bür-
gerliche Selbstverwaltung sollte von Bischof Albrecht anerkannt werden, was indes in 
anderen bischöflichen Städten seit dem 12. Jahrhundert Usus war57. Er bewilligte dem Rat 
zwei Siegel, das große Siegel für grosse und erbare Sachen, wie es heißt, und ein kleines Insi-
gel für Petschaft briefe als andere erbar stete haben58. Sitzungen des Rates fanden im Haus 
des jeweiligen Richters und nicht mehr in einem Rathaus statt. Dieses war ja 1298 an den 
Bischof übertragen worden, der es zwar 1322 an die Bürgerschaft verkaufte. Doch schon 
kurz darauf erscheint das Haus in privater Hand. Erst 1397 kaufte es der Rat der Stadt Pas-
sau als Rathaus zurück59. Ratstage sollten Dienstag, Donnerstag und Samstag sein und die 
Sitzung solle beginnen, wenn die Sonne aufgeht und man zum zweiten Mal die Ratsglocke 
läutet. Allerdings geht aus dem bereits zur Einführung zitierten Wortlaut ebenso hervor, 
dass offensichtlich noch immer keine eigene Rathausglocke existierte. Denn es wird formu-
liert, dass der Bischof den Bürgern die Glocke hierfür erlauben vnd geben sol 60.

55 So etwa die vorläufigen Schiedssprüche vom 16. Okt. 1367 und 18. dez. 1367, ed. Oberösterreichi-
sches urkundenbuch 8 (1883), S. 351–354, nr. 361; vgl. Wallner, Beiträge I (1971), S. 116–117. 
56 Wien 21. Apr. 1368, Monumenta Boica 28/2 (1829), S. 515; Abbildung der urkunde online unter 
www.regiowiki.pnp.de/images/urkunde_Passau_1368.jpg [06.12.2016].
57 Sittler, Bischof und Bürgerschaft (1937), S. 35.
58 Monumenta Boica 28/2 (1829), S. 518: als des ander soliche erber vnd namhaffte Stete gewonheitt ha-
bentt
59 1322 wurde das rathaus an die Bürgerschaft verkauft: Stadtarchiv Passau, urkundenreihe 1, 20. 
Vgl. dazu: Sittler, Bischof und Bürgerschaft (1937), S.  33; Wallner, Beiträge I (1972), S.  196, 
Anm. 144. Wenig später befindet es sich wieder in privater Hand. Am 24. nov. 1396 verzichtet der Bür-
ger ulrich Gebersdorfer auf alle Ansprüche an den Turm zu Passau am Fischmarkt zu unterst in der 
Schraitgassen und die bei den Häuser neben dem Turm; Maidhof, Passauer Gültenwesen (1927); Mo-
ritz, rathaus zu Passau (1969), S. 3; Schaffner, Passauer rathausturm (1991), S. 10.
60 Monumenta Boica 28/2 (1829), S. 515–521, hier S. 519: jede Woche auf den Betag auf den Pfiintztag, 
vnd auf den Sambstag yeglichses derselben tagen frue zehanntt dornach So die Sunnen aufgett vnd man zu dem 
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Offensichtlich verfügte die Bürgergemeinde zum Zeitpunkt des Schiedsspruchs über 
keine Glocke, um die Alltagsgeschäfte wie das Rateinläuten zu bewerkstelligen. Vielmehr 
sollte ja der Bischof ihnen eine Glocke erlauben und geben. Damit ist plausibel, dass jene 
ehemalige Rathausglocke noch in St. Stephan hing und dort geläutet wurde, um den Stadt-
rat einzuberufen. Inwieweit der Bischof dieser Regelung nachgekommen wäre und die Glo-
cken der Bürgergemeinde überantwortet hätte, ist indes nicht belegt. 

IV.

Eine neue Phase im Glockenstreit begann, als es nach dem Tod von Bischof Johann von 
Scharffenberg im Jahre 1387 wiederum zu einem Aufstand kam61. Das Domkapitel ver-
mochte es nicht, einen eigenen Kandidaten, Hermann Wirdige, gegen die Stadt und gegen 
die Interessen der angrenzenden Landesherren durchzusetzen. Die luxemburgische Partei 
des regierenden römisch-deutschen Herrschers Wenzel, der zugleich König von Böhmen 
war, protegierte Rupert von Berg (1388–1394)62. Auch für die Partei der Wittelsbacher war 
Rupert ein unterstützungswürdiger Kandidat. Auf der Habsburger Seite entschied man 
sich für Georg von Hohenlohe (1388–1423), der im Jahre 1388 nachträglich durch das 
Domkapitel gewählt wurde. Damit war ein Bischofsschisma entstanden, das der Stadtkom-
mune im Idealfall die Möglichkeit bot, die eigene Position zu verbessern. Rupert, der lu-
xemburgisch-bayrische Kandidat, ging, um die Stadtkommune für sich zu gewinnen, über-
aus offen auf die Wünsche der Bürger ein63. So stellte er verheißungsvolle Privilegien aus. 
Besonders verlockend war dabei die Abtretung der städtischen Umlage für Wein und Bier 
an die Bürgerschaft sowie auch das Stapelrecht. Nicht minder attraktiv war für die Bürger-
schaft das Versprechen, den Bürgermeister nicht wie bislang gestellt zu bekommen, sondern 
selbst wählen zu dürfen, Amtleute selbst zu bestellen und nicht zuletzt auf dem Rathaus 
eine eigene Rathausglocke zu besitzen. Wörtlich heißt es:

Wir Rupprecht von Gotes genaden Bischof ze Passaw Bechennen und veriehen offen-
lich […] unsern Burgern aller dreyer ding ze Pazzaw mit einander in ainer Aynichait 
zwaj Insigel ein merers vnd mynners ein Secret ze machen lazzen, ein Rathaus einen 
Turn vnd Ratglokken.64 

Anndern male in dem Rate gelauttet mit der Ratglokken die in der Bischoff zu solhen vnd anderen sachen erlau-
ben vnd geben sol vnd sullen in dem Rate sitzen als Lannge alls es Je nach gelegenhaitt der sache notdufftig ist.
61 Boshof, Loibl, Mittelalter (22003), S.  63–130; Boshof, Pontifikat (2011), S.  71; kristanz, 
Friedrich III. und Passau (1983), S. 73–121; erkens, Aspekte (1989), S. 70f.; uiblein, neue dokumen-
te (1971), S. 291–355; Pfannenstiel, Bistumsstreit (1910).
62 Jakobi, ruprecht von Berg (2005), S. 287f.; Boshof, Pontifikat (2011), S. 72–74; Schwedler, 
Georg von Hohenlohe (2014). 
63 Hanisch, Wenzel und Passau (1966), S. 213–230. 
64 10. Febr. 1389, druck: Pfannenstiel, Bistumsstreit (1910), S. 66f., Beilage II; zuletzt Boshof, 
Pontifikat (2011), S. 73f. 
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Unter den einzelnen Versprechen war also auch der Wink mit der Rathausglocke ein Ange-
bot, mit dem Rupert gerade diejenigen auf seine Seite ziehen konnte, die an Repräsentation 
und symbolischen Repräsentationszeichen besonderes Interesse hatten. Gerade hier zeigt 
sich, dass dieses für den Bischof ohne jegliche finanziellen Aufwendungen zu vergebende 
Privileg erst in den Momenten höchster Bedrängnis der Bischofsherrschaft angeboten wur-
de. Es ist überaus plausibel, dass in den Jahren nach 1389 der Rat mit jener genannten Rats-
glocke zusammengerufen wurde, da Rupert von Berg und die Bürgerschaft in Passau in den 
folgenden Jahren auch in anderen politischen Belangen überaus einvernehmlich agierten: 
In verfassungsrechtlicher Hinsicht hatte die kommunale Bewegung in Passau um 1390 
durch die Nähe zu Wenzel und die Privilegien Ruperts das höchste Maß der Freiheiten er-
reicht65.

Auf der gegnerischen Seite blieb Georg von Hohenlohe die Strategie, sich auf die Feinde 
der Stadtkommune zu stützen, nämlich das Domkapitel und einzelne Bürger Passaus, oder 
auf Hilfe von außerhalb zu hoffen, wie etwa die militärisch potenten Herzöge von Öster-
reich. Augenfällig ist wiederum, dass die Bürgerschaft keine Front gegen Bischof oder 
Domkapitel darstellten und einzelne Bürger Georg explizit finanziell unterstützten66. 

Georg von Hohenlohe residierte im Augustinerstift St. Pölten67. Erst nach sechs Jahren 
kam es 1393 zu einer entscheidenden Wendung. Mit finanzieller und militärischer Unter-
stützung von Seiten Habsburgs und einzelner Passauer Bürger betrieb er erfolgreich die 
Belagerung der Stadt68. Damit konnte er sich gegen Rupert von Berg und die Stadt Passau 
durchsetzen. Nach Abschluss der Verhandlungen wurde Rupert gezwungen, mit einer Ur-
kunde seinen Verzicht auf Passau bekannt zu geben und die Bürger Passaus zum Gehorsam 
gegenüber Georg aufzufordern69. Damit war zwar das Bischofsschisma gelöst, doch Georg 
noch nicht von Seiten der Passauer anerkannt. Erneut musste zwischen Bischof und Stadt 
vermittelt werden. Im Jahre 1394 fällten der Salzburger Erzbischof Pilgrim von Puchheim 
(1365–1396) und der Herzog Stephan  III. von Bayern (1337–1413) einen Schiedsspruch. 
Man legte ebenfalls fest, dass Georg Zahlungen von einmalig 4000 Pfund Wiener Pfenni-
gen als Schadensersatz erhalte und jährlich weitere 500 Pfund, bis die volle Summe bezahlt 
sei. Im Gegenzug solle er allerdings Bürgermeisterwahl, Rathaus, Siegel und das Umgeld, 
also die Abgabe auf Bier, Wein und Fleisch, für die Stadt bewilligen: Item, darumbe daz in 
der yetzgenante Bischof von Passaw das Rathaus, das Insigel vnd den vngelt lasse sein leb-

65 erkens, Aspekte (1989), S. 68f.; S. 74.
66 Vgl. einzelne dokumente in Monumenta Boica 30/2 (1835), S. 395–401, sowie Monumenta Boica 
31/2 (1837), S. 8 (Passau, 30. Apr. 1401): Bestätigung, dass Georg die kleinodien, die er dem Passauer 
Bürger Peter Holzhaimer verpfändet hat, verkaufen darf ), S. 29–31; S. 53–55.
67 Strnad, Albrecht III. (1961); Wodka, Augustiner-chorherrenstift St. Pölten (1959), S. 156–158.
68 Pfannenstiel, Bistumsstreit (1910), Beilage VI, S.  72f. (28. Okt. 1389); Beilage XV, S.  80f. 
(17. Juni 1392), Beilage XVII; S. 83f. (29. Okt. 1393); vgl. auch die dokumente der Monumenta Boica 
30/2 (1835), S. 429f.
69 Schiedsgerichtspruch durch Friedrich von Bayern-Landshut am 10. Okt. 1393; dazu: Pfannen-
stiel, Bistumsstreit (1910), S. 57f.; Oswald, Georg von Hohenlohe (1954), S. 126; Schwedler, Georg 
von Hohenlohe (2014), S. 32f. 
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tag70. Wiederum blieben mit diesem Spruch viele Konfliktpunkte wie etwa die Einkünfte 
aus dem Niederlagsrecht ungelöst71. Vor allem wand man sich darum, die Frage nach der 
Rathausglocke eindeutig zu lösen. Die Bürger nahmen den Spruch formal an und leisteten 
etwa einen erzwungenen Bürgereid, doch der Konflikt schwelte weiter72. 

Offensichtlich zog Bischof Georg den Streitfall bis vor das königliche Hofgericht. Pro-
zessschriften sind zwar nicht erhalten, doch wird aus dem erst 1409 gefällten Schiedsspruch 
deutlich, dass die Passauer Bürgerschaft forderte, Georg möge keine Prozesse gegen sie an-
strengen. Die Verhandlungen und Kompromisssuche insbesondere auch bezüglich der Rat-
hausglockenfrage dauerten bis ins Jahr 1409. Auch König Ruprecht lehnte es, wie zuvor 
schon König Albrecht, ab, einen königlichen Urteilsspruch im Sinne eines Gerichtsurteils 
über das Zusammenleben von Stadt und Bistum zu fällen. Vielmehr wurde in seinem Auf-
trag ein Schiedsspruch durch ein Gremium von sieben Personen gefällt und am 30. März 
1409 verkündet73. Sowohl das Exemplar für den Bischof als auch das für die Stadtgemeinde 
sind heute erhalten und werden im Anschluss als Edition angefügt74. Insgesamt wurden 
darin sieben Punkte behandelt. Als wichtigster Punkt wurde festgelegt, dass Bischof Georg 
die Bürger in seine Huld aufzunehmen hatte, diese ihn im Gegenzug als ihren Stadtherren 
mit allen Rechten und Würden anzuerkennen hatten. Dafür untersagten die Schiedsrichter 
dem Bischof, militärische Anlagen weiter auszubauen sowie neue Prozesse gegen die Bürger 
vor dem königlichen Gericht anzustrengen. Eine besondere Stellung nahm die Behandlung 
der Rathausglocke ein. Die Delegierten legten fest, dass die Bürger die Glocke im Rathaus 
unverzüglich abzunehmen hätten und dieselbe nicht wieder aufhängen dürften, bis sie ihre 
rechtlichen Ansprüche darauf erwiesen hätten. Wörtlich heißt es dort: 

70 1394: Herzog Stephan von Bayern, erzbischof Pilgrim von Salzburg fällen einen Schiedsspruch, 
druck: erhard, Geschichte 1 (1862), S. 152–155: Wir Stephan von gotes gnadn pfallentzgraue bei Rein vnd 
Herczoge in Beyrn etc. etc., vnd wir Pilgreim von denselben genadn Erczbischof zu Salczburg …Huldigung be-
fohlen, wie bei Bischof Johannes und schören Item, darumbe daz in der yetzgenante Bischof von Passaw das 
Rathaus, das Insigel vnd den vngelt lasse sein lebtag vnd die weil er Bischof ist zu Passaw sol im die Stat zu 
Passaw geben vnd schenkchen vier tausend pfunt wiener pfennig, der sullen im al iar iärlichlich fünfhundert 
pfunt bezalen an all sein schaden vncz si In die egenannten vier tausent pfunt genczlich ausgericht vnd bezalt 
habent. 
71 10. Apr. 1394, druck: erhard, Geschichte 1 (1862), S. 151–154. der Vertrag übergeht die nieder-
lagsrechte der Passauer, waren doch der bayrische und der Salzburger Landesherr nicht daran interes-
siert, dass ihr Salzhandel durch die Passauer eingeschränkt würde. Auch der Vertrag vom 29.  März 
1409, beschrieben bei erhard, Geschichte 1 (1862), S. 159f., nimmt diese nicht mehr auf; dazu kris-
tanz, Friedrich III. und Passau (1983), S. 33.
72 Bürgereid um 1395, Monumenta Boica 28/2 (1829), S. 441: Wir Sweren daz wir dem burgermeister, 
dem Richter vnd dem Rath, die ruser rechter herr, Bischoff Jörg zu Passaw gesetzt hat, gehorsam sein.
73 30. März 1409, transkription im Anhang, regesta Imperii X, 2 ruprecht III. [reg. Pfalzgrafen 2], 
nr. 5763. das Gremium bestand aus drei delegierten des königs aus bayrisch-pfälzischem Adel (Hans 
vom degenberg, Vitztum zu Amberg, Hartung vom eglofstein, Pfleger zu rotenperg und Altman kem-
nater, Pfleger zu Sulzbach) sowie je zwei delegierten der Streitparteien, für den Bischof dessen räte 
Andre den Herleinsperg und Hans den Geiselberg, sowie für die Stadt Passau der Bürgermeister Andre 
den Greinen und Ventzlein den Gerhardt, der als Pfleger des Heiliggeistspitals eine bedeutende Stel-
lung in der Bürgerschaft hatte. 
74 Original A: Stadtarchiv Passau, urkunden und Briefe, nr. 347; Original B: München Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv, Hochstift Passau urkunden (802–1808), nr. 1176.
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Auch sprechen wir umb die glokken, die dy Burger in dem Rathaws zu Passaw auf ge-
hangen haben, daz sy die on vertziehen her wider ab tun sülln und furbaz nicht mer 
aufgehangen werden; vermainten aber dy Burger daz sy ein glokken Rechtlich habn 
süllen, wenn denn unser Egenanter genadiger herr, der Römische Küng unsern herren 
von Passaw darumb fur vodert, so sol er den Burgern eins Rechten sein vor demselben 
unserm genadigen herrn, dem Römischen Kung und seinen Räten auf einen Tag. Er-
find sich dann mit einem Rechten daz die von Passaw die glokken billichen haben 
süllen, des sol in unser herr von Passaw wol günnen und sy daran nicht irren75. 

Auch wenn der Schiedsspruch weitreichende juristische, militärische und ökonomische 
Regelungen festlegte, traute man sich keine Entscheidung zu, die die Glocke betraf. Die 
Berechtigung, dass die Passauer Bürger tatsächlich über eine – und explizit nur eine – eige-
ne Glocke auf dem Rathausturm verfügen dürften, wurde wieder zurück an den König ver-
wiesen, geradezu als ob das Zugestehen einer Rathausglocke ein königliches Recht wäre. 

Diese Vermeidung der Entscheidung bezüglich der Rathausglocke steht im Zusammen-
hang mit dem 1409 entstandenen Passauer Aktengut. In den lückenhaften Protokollbü-
chern der Stadtkommune von Passau wird zum Jahre 1409 eine Notiz verwahrt, die auf eine 
Kommission schließen lässt, deren Aufgabe es war, den Rechtsstatus für eine anstehende 
königliche Entscheidung vorzubereiten. Wörtlich heißt es dort: 

Item von der Stat Glokken stat in den grossen Spruchbriefen geschrieben das man in 
yegleich Wochen am Eritag, am Pfintztag und auff den Sambstag chömen soll so man 
zu dem andermal in den Rat geläuttet mit der Rat Glokken di in der Bischof zu soli-
chen und anderen Sachen erlauben und geben sol76. 

Der Wortlaut des Schiedsspruchs von 1368 (Ratglokken die in der Bischoff zu solhen vnd 
anderen sachen erlauben vnd geben sol) ist dabei nahezu identisch wiedergegeben77. Offen-
sichtlich hatte man in den aufbewahrten Dokumenten nach rechtlich stichhaltigen Formu-
lierungen gesucht und war im 40 Jahre alten Schiedsspruch fündig geworden. Den Wort-
laut des sehr viel jüngeren Privilegs von Rupert von Berg (ein Rathaus einen Turn vnd 
Ratglokken) zitierte man hingegen nicht, dürfte dieses als Argumentationsvorlage doch 
gerade bei dessen siegreichen Konkurrenten Georg von Hohenlohe noch mehr Wider-
stand hervorgerufen haben78. Den Bürgern war das verbriefte Recht auf eine Ratsglocke 
insofern von größter Bedeutung, als ja 1405 das prunkvolle gotische Rathaus fertiggestellt 
worden war79. Dieses Rathaus forderte geradezu heraus, der Bürgerschaft auch durch akus-
tische Signalgebung der Eigenständigkeit und der Autonomie, den Rat selbst einzuberufen, 

75 Vgl. den gesamten text in der edition im Anhang.
76 Stadtarchiv Passau, IIa 14. Ich danke Frau claudia Veit vom Stadtarchiv Passau für die Zurverfü-
gungstellung von kopien. 
77 Vgl. oben, Wien 21. Apr. 1368, Monumenta Boica 28/2 (1829), S. 519.
78 10. Febr. 1389, druck: Pfannenstiel, Bistumsstreit (1910), S. 66f., Beilage II.
79 kunstdenkmäler Passau (1919), S. 282.

45334_inhalt_buch.indb   91 15.09.17   13:40



92 GerALd ScHWedLer

Ausdruck zu verleihen. Doch ist weder aus Bauakten noch aus Baubefunden ein Turm für 
die Bauphase um 1405 nachweisbar80. 

Allerdings zeigt sich auch, dass Georg von Hohenlohe es verstand, jene nicht im Rat 
vertretenen Bevölkerungsteile zu unterstützen. Er unternahm offensichtlich alles Mögli-
che, um Selbstdarstellung und Ansehen des reichen Passauer Patriziats zu mindern oder in 
Frage zu stellen. Denn Georg schien vor allem gegen die maiores in Passau vorgehen zu 
wollen, die wohlhabenden und mächtigen Fernhändler mit ihren weitreichenden Verbin-
dungen. Während er also einerseits massiv die Rechte von Selbstverwaltung und Selbstdar-
stellung – etwa durch eine Glocke – einzuschränken versuchte, unterstützte er die sozialen 
Gruppen unterhalb des Patriziats. Schon im Jahre 1394 erließ er eine Handwerksordnung 
für Bäcker und Krämer, 1400 eine für Schiffer und 1407 eine Medizinalordnung81. Bei all 
diesen Maßnahmen waren die Nutznießer weder die bestens vernetzten Fertiger und Fern-
händler noch die Stadtadeligen, die meliores. Vielmehr profitierten davon Handwerker und 
andere Berufssparten, die auf diese Weise auf Kosten der im Rat vertretenen Bürgerschaft 
gestärkt wurden.

Diesen reichen Bürgern und ihrem weltlichen Tun galt sicherlich jene Inschrift, die Ge-
org in übergroßen Buchstaben am Chor des mit immensen Summen finanzierten Neubaus 
des Passauer Stephansdoms anbringen ließ. Zwar war bereits Bischof Bernhard von Pram-
bach für die Renovierung des romanischen Hauptchors und der Krypta verantwortlich82, 
doch ging von Georg von Hohenlohe die Initiative aus, vor den romanischen Ostchor ei-
nen gotischen Ostchor von enormen Ausmaßen zu setzen. Hierzu wurde durch die guten 
Kontakte Georgs zum König der am luxemburgischen Hof tätige Hans Krumenauer ge-
wonnen83. Die Grundsteinlegung für den Chor erfolgte am 7. Mai 1407 und kann eindeu-
tig als ein Akt der Selbstdarstellung gegenüber der Bürgerschaft verstanden werden, deren 
gotischer Rathausbau 1405 fertiggestellt wurde. Geradezu offensiv erscheinen dann die 
Formulierungen, wenn die übergroßen Lettern der Bauinschrift der Bürgerschaft vorge-
halten werden: »O Welt O Welt«84. 

Aus der Perspektive der späteren Entwicklung und der Unnachgiebigkeit Georgs gegen-
über dem Passauer Rat bleibt der als Königsvorbehalt formulierte Passus zur Rathausglo-
cke, der in der Urkunde des Schiedsgerichts von 1409 erscheint, umso eindrücklicher. Die 
dort nicht getroffene Entscheidung und Unklarheit bezüglich der Rechtmäßigkeit zieht 
sich auch durch die darauffolgenden Quellen. Von König Rupert ist kein expliziter Spruch 
über die Glocke im Passauer Rathaus erhalten85. Dessen Nachfolger, König Sigismund von 
Luxemburg, der Bischof Georg bereits vor seinem Amtsantritt zugeneigt war – Georg war 

80 ebd. 
81 Monumenta Boica 31/2 (1837), nr. 32, S. 69–71. 
82 Wildner, romanischer dom (1983), S. 117–127; Amann, residenzstadt Passau (1992), S. 178f. 
83 Puchta, Hans krummenauer (1968); ders., Hans und Stephan krumenauer (1986), S. 99–116; 
Amann, residenzstadt Passau (1992), S. 178; Huber, Heilig-Geist-Spitalkirche (2010).
84 7. Mai 1407, Inschrift: Inschriften Passau (2006), nr. 104, S. 60f.; S. 136; Schwedler, Georg von 
Hohenlohe (2014); Schüssler, Inschrift (2009). 
85 keine urkunde in den rI; vgl. dazu diestelkamp, Bürgerunruhen (2003).
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sogar bei dessen Königskrönung in Aachen zugegen86 – exponierte sich nicht für die Bür-
gerschaft. Seine Privilegierung der Stadt Passau im Jahre 1414 blieb allgemein. Er bestätigte 
lediglich alle ire Brieve, Hantvesten, Rechte, Freyheiten, Gnaden und gute Gewohnheiten 
die sy von unern Vofaren an dem Riche Römischen Kaysern und Königen rechtlichen und 
redlichen von Alters her bracht haben87. Eine Glocke oder ein Recht auf eine Rathausglocke 
wurden nicht erwähnt. Hingegen findet sich der Hinweis, dass 1439 eine »eiserne Werk-
uhr« auf dem Rathausturm installiert wurde, was eine Glocke impliziert88. 

V.

Fasst man die Ergebnisse der Entwicklungen für Passau zusammen, zeigt sich, dass der Zu-
griff auf eigene Glocken von Seiten der Bewohner über Jahrhunderte vehement verfolgt, 
aber lange Zeit von Seiten der Bischöfe erfolgreich verhindert wurde. Selbst das aus der 
Not geborene Zugeständnis des Elekten Rupert von Berg wurde durch dessen Konkurren-
ten Georg von Hohenlohe rasch rückgängig gemacht. Dies unterstreicht die Interpretation 
der Glocke als Symbol für die Unabhängigkeit der Stadtkommune. Jedes Läuten, gerade 
auch das alltägliche zur Einberufung des Rates, konnte die Ordnungsfunktion des Rates 
belegen und somit legitimes Funktionieren in Erinnerung rufen. Nur regelmäßige akusti-
sche Nutzung signalisierte, dass man die Medienkontrolle rechtmäßig innehatte. Doch 
über die alltägliche Verwendung hinaus war eine eigene Glocke Symbol für autonome po-
litische Handlungsfähigkeit. Denn als wirkungsvollster Klangkörper waren auch kleinere, 
aber erhöht angebrachte Glocken, wie eben Rathausglocken, Instrumente, um ›zu den 
Waffen‹ zu rufen und somit auch Krieg und Frieden zu verkünden. Insofern waren sie Teil 
des ›außenpolitischen‹ Handlungsrepertoires einer Bürgergemeinde. Nicht zufällig wird 
im Schiedsspruch von 1368 die Glocke noch vor dem Majestätssiegel erwähnt, das in der 
Regel für auswärtige Angelegenheiten Verwendung fand. 

Die Passauer Entwicklung zeigte zweitens, dass der Einfluss der einzelnen Bevölkerungs-
gruppen in der Stadt unterschiedlich stark wuchs. Doch kann der Übergang der Stadtherr-
schaft an den Rat nicht am Zugriff auf die Ratsglocken festgemacht werden, denn auch der 
Rat durchlief unterschiedliche soziale Konstellationen. Eine bürgerlich geprägte Ge-
schichtsschreibung im 19.  Jahrhundert, in deren Tradition letztlich auch Bruno Dauch 
stand, stellte vor allem die Erfolge der Emanzipation, der Identitätsfindung des Bürgertums 
heraus, indem die ständischen, wirtschaftlichen und funktionalen Differenzen der einzel-
nen Gruppen verwischt wurden. Den Weg zur liberalen Stadt, die Erklärung, wie man 
 wurde, was man war, wollte man geradezu als linear und unaufhaltsam dargestellt wissen. 
Zahlreiche Konfliktmomente wie auch die soziale Komplexität spätmittelalterlicher Stadt-

86 Ausführlicher Bericht der Gesandten des Grafen Amadeus VIII. von Savoyen über könig Sigis-
munds krönung in Aachen 12. nov. 1414; Finke, Acta concilii constanciensis 4 (1928), S. 448.
87 rothenburg a. t. 9. Okt. 1414, Sigismund bestätigt der Stadt Passau ihre Privilegien, regesta Im-
perii XI, 1 nr. 1254.
88 Schaffner, Passauer rathausturm (1991), S. 10–11.
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gemeinschaften blieben dabei wenig ausdifferenziert. Bruno Dauch spricht, wie eingangs 
erwähnt, kollektivierend vom Streben ›der Passauer‹ nach Selbstständigkeit.89 Die Rolle 
des Zugriffs auf die Glocke reflektiert vielmehr die Formung und Artikulation unterschied-
licher Gruppen innerhalb einer Stadt. Insgesamt war diese Emanzipation des Rates immer 
brüchig. In Passau blieb sie bis in die Neuzeit vom Stadtherren kontrolliert, ohne dass es 
Möglichkeiten der Appellation gab oder der Anspruch gerichtlich eingefordert werden 
konnte. Zog man vor das Königsgericht, war der Rat Passaus stets benachteiligt worden. 
Dabei zeigt der Passauer Fall explizit, dass trotz der Wechselhaftigkeit von Interessenslagen 
und Allianzen der Führungsgruppen der Zugriff auf eine eigene Glocke ein zentrales bür-
gerliches Handlungsmotiv blieb. Auf der anderen Seite hatten die unterschiedlichen Bi-
schöfe des Hoch- und Spätmittelalters auf abwechselnde Führungseliten zu reagieren. Al-
lerdings blieb jenes Streben, eine Glockennutzung durch Bürger zu unterbinden, konstant. 
So vergänglich und ephemer ein einzelner Glockenschlag war, so wichtig war doch dessen 
symbolische Aussage, wer die Verfügung über jenes Ordnungsinstrument besaß. 

Drittens lässt sich feststellen, dass das Ringen um die Rathausglocke in der Bischofsstadt 
Passau zwar kein Einzelfall war. In anderen Bischofsstädten wie etwa Würzburg oder Kon-
stanz, um nur zwei ebenso konfliktreiche Beispiele herauszugreifen, kam es in denselben 
Jahrzehnten ebenso zu einem Ringen um die Rathausglocken, wobei sowohl in Würzburg 
als auch in Konstanz die Rathausglocken früher installiert und genutzt werden durften90. 
Im Vergleich dazu lässt sich jedoch am besser dokumentierten Passauer Sonderfall deutli-
cher ablesen, wie stark ein Zugriffsrecht auf die Glocke, die Kontrolle jenes nonverbalen 
und doch höchst artikulierten Signals, Ergebnis der Aushandlung unterschiedlicher sozia-
ler Verhältnisse sein konnte. Denn aus der Tatsache, dass andernorts der Zugriff auf eigene 
Glocken schon früher üblich war, kann der eigentliche Wert der Rathausglocken noch 
nicht abgeleitet werden. Erst wenn gezeigt werden kann, wie viel die Bewohner einer Stadt 
bereit waren, dafür aufzuwenden, lässt sich belegen, welcher Wert den akustischen Signa-
linstrumenten zugemessen wurde. In Passau lässt sich außerordentlicher Einsatz und Be-
harrlichkeit nachweisen. Doch steckt noch hinter vielen anderen Rathausglocken eine 
spannungsreiche Geschichte, die es wert ist, analysiert zu werden. 
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Edition des Schiedsgerichtsspruchs vom 30. März 1409

Zu den Editionsprinzipien vgl. Richtlinien für die Edition landesgeschichtlicher Quellen, 
hg. von Karl Heinemeyer, Marburg 1978. Im Besonderen wurden im Folgenden nur Ei-
gennamen standardisiert großgeschrieben, die Interpunktion ergänzt und u/v-Schreibung 
der Aussprache nach normalisiert. Ich danke Dr. Lena Oetjens, Zürich, für ihre Hilfe. 

1409 III 30 
Schiedsgerichtsspruch durch Hans von Degenberg, Vitztum zu Amberg, Hartung 
von Egloffstein, Pfleger zu Rotenberg, und Altmann Kemnater, Pfleger zu Sulzbach 
im Auftrag des Königsgerichts über den Ausgleich zwischen Bischof Georg von Ho-
henlohe und Bürgermeister und Stadtgemeinde Passau.

Original A: Stadtarchiv Passau, Urkunden und Briefe Nr. 347
Original B: München Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Hochstift Passau Urkunden 
(802–1808) 1176 (www.monasterium.net/mom/DE-BayHStA/HUPassau/1176/
charter [05.01.2016]>)

Ich, Hanns vom Degenberg, vitzdum tzu Amberg, ich Harttung vom Eglofstein, pfleger 
tzum Rotenberg, und ich, Altman Kemnater1, pfleger tzu Sultzbach, Bekennen mit dem of-
fen Brif als uns der Allerdurchlauchtigst Furst und herr her Ruprecht der Römisch Küng 
unser genadiger Her yn Botschaft mit seinen Glawbsbrifn2 gesantt hat zu dem hochwirdigen 
Fursten und Herren Herrn Georgen3 Bischofen zu Passaw und zu den Ersamen Weisen, dem 
Burgermeister, dem Rat und der gantzen Gemain der Stat zu Passaw4 von sulcher tzwayung 
und zuowespruch wegen als dann dy egenannten unser her von Passaw und auch die Stat 
doselbs gein enander gehabt habn untz auf den hewtigen tag nichtz awsgenommen darumb 
unser her von Passaw die Egnante Stat5 Fürgeladen het auf unsers Egenanten genadigen 
herren des Römischen Küngs und des heiligen Reichs hofgerichte. Nu haben wir von dessel-
ben unsers genadigen herren des Römischen kunigs wegn zwischen der Egenanten unsers 
herren von Passaw und auch6 der Stat doselbs geteidingt so ver datz unser her von Passaw 
auf seinem tail zwen seiner Rät zu uns geben hat mit Namen her Anndre den Herleinsperg7 
und Hannsen den Geiselberger8. So habn die von Passau von irm tail auch zwen dartzu ge-
ben Anndre den Gruenen9 Burgermeister zu und Ventzlein den10 Gerhardt pfleger zum 

1 B: kemnat
2 B: gelaubsbriefen
3 B: Jörgen
4 B: Passaw doselbs
5 B: Passaw doselbs
6 B: fehlt 
7 B: Andreen den Herleinsperger
8 B: Geiselperger
9 B: Andren den Gruener
10 B: fehlt
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Heiligingeist. Insulcher mass datz wir und auch dy egenannten vier die von baidn tailen zu 
uns geben sind gantzen vollen gewalt haben sülln tzwischen in awszusprechen umb alle die 
artikel und zwespruch die sy zu baider seitt gein enander gehabt haben untz auf den tag hewt 
datum des Brifs. Also sprechen wir bey dem Ersten, daz unser herr von Passaw allen unbillen 
und ungenad dy er gehabt hat gein seinen Burgern, Armen und Reichen der Stat zu Passaw, 
nymand ausgenommen sol, gentzlichen lassen ab und hin sein getrewlich on all gewerd und 
sol hin fur ir genadiger her sein. So sullen auch dy Burger zu Passaw, gemainlich Reich und 
Arm, den obgenannten unsern herren von Passaw und sein Gotzhaus bey allen seinen Eren, 
Rechten und Wirden beleiben lassen. Desgleichen11 sol unser herr von Passaw die12 Burger 
daselbs, gemainikchlich Reich und Arm, Auch bey allen irn Rechten und Eren beleiben las-
sen, dy sy Rechtlich her bracht habent getrewlich on gewär, und sol sy auch getrewlichen 
schermen vor alliu gewalt und unrecht nach seinem vermügen, alz er in des wol schuldig ist. 
Wir sprechen auch umb die klag und furladung die unser herr von Passaw und die seinen 
getan habent über die Egenannten sein Burger zu Passaw vor unseres Egenannten genadigen 
herrn künigs hofgericht sol gentzlichen ab sein und aufgehebt werden. Auch sprechen wir 
umb die glokken, die dy Burger13 in dem Rathaws zu Passaw14 auf gehangen haben, daz sy 
die on vertziehen her wider ab tun sülln und furbaz nicht mer aufgehangen werden; ver-
mainten aber dy Burger daz sy ein glokken Rechtlich habn süllen, wenn denn unser Egenan-
ter genadiger herr, der Römische Küng unsern herren von Passaw darumb fur vodert, so sol 
er den Burgern eins Rechten sein vor demselben unserm genadigen herrn, dem Römischen 
Kung und seinen Räten auf einen Tag. Erfind sich dann mit einem Rechten daz die von 
Passaw die glokken billichen haben süllen, des sol in unser herr von Passaw wol günnen und 
sy daran nicht irren. Auch sprechen wir umb Häkchenperg, ob unser herr von Passaw zu Rat 
würd, daz er die verchauffen wollt, daz er es dann dem Spital zu Passaw geben sol nach mei-
nem, Hannsen vom Degenberg, und Anndre des Herleinsperg Rat, waz wir zwen darumb 
sprechen, möchten wir tzwen über des Kauffs nicht aynig werden, so sprechen wir daz unser 
herr von Passaw wol eine15 lust gein Häkchenperg Bauwen16 mag; aber keinen purkchlichen 
Paw, daz den von Passaw merkchlichen Schaden bringen müg, sol uns herr von Passaw da-
hin nicht Bawen. Des zu urkund und statter Sicherheit all Obenung schribn17 sachen und 
artikel getrewlichn zu halten on all gewerd, des geben wir all obgenant Spruchlewt, Amtrich-
terkchlichen, den Ersamen Weisen, dem Burgermeister, dem Rat und auch der gantzen ge-
main der Stat zu Passaw; den spruchbrif versehen mit unsern anhangenden Insigeln. Detz 
ist geschehn nach unsers herren gebürt Tausend vier hundert und newn Jor / am Sambstag 
vorm Palmtag.

11 B: desgleichen herrn wider 
12 B: die obgenonten
13 B: Burger zu Passaw
14 B: zu Passau fehlt
15 B: einen
16 B: gepawn
17 B: verschriben
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wissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien und Mitglied der Österreichischen Aka-
demie der Wissenschaften. Sie dissertierte 1998 über politische Kommunikation in der 
Frühen Neuzeit anhand der Beziehungen zwischen Venedig und Maximilian I. und habili-
tierte sich 2005 zum Thema »Geschlecht & Wissen, Monastische Reformgemeinschaften 
im 12. Jahrhundert«. Neben diversen Studien- und Forschungsaufenthalten u. a. in Tou-
louse, Venedig und Berlin sowie Lehraufträgen und Gastprofessuren in Linz, Klagenfurt, 
Berlin und Lüneburg war sie zwischen 1994–2007 in mehreren Funktionen für die Pro-
grammkoordination Geistes-, Sozial- Kulturwissenschaften im österreichischen Wissen-
schaftsministerium verantwortlich. Seit 2011 leitet sie ein FWF-Projekt zu ›Social and Cul-
tural Communities in Medieval Central Europe‹ im SFB 42 ›Visions of Community‹. 
Ihre aktuellen Publikationsvorhaben umfassen eine Herausgeberschaft des Sammelbandes 
›Meanings of Community across Eurasia‹ zusammen mit Eirik Hovden und Walter Pohl 
sowie eine ›Kulturgeschichte der Überlieferung im Mittelalter‹ zusammen mit Elisabeth 
Gruber und Oliver Schmitt.

Michel Pauly ist seit 2003 Professor für Transnationale Luxemburger Geschichte an der 
Universität Luxemburg. Während sich seine Dissertation mit der Stadt Luxemburg im spä-
ten Mittelalter beschäftigte, behandelte seine Habilitationsschrift die Hospitäler zwischen 
Maas und Rhein im Mittelalter. Weitere Forschungsschwerpunkte betreffen die Geschichte 
der europäischen Messen und Jahrmärkte, die Dynastie der Luxemburger im 14. Jahrhun-
dert, die Migrationsgeschichte und die Geschichte Luxemburgs in der longue durée. Er war 
von 2006 bis 2016 Vorsitzender der Internationalen Kommission für Städtegeschichte und 
leitet das Centre luxembourgeois de Documentation et d’Etudes médiévales (CLUDEM).

Oliver Plessow ist Professor für Didaktik der Geschichte am Historischen Institut der Uni-
versität Rostock. Seine Dissertation in Mittelalterlicher Geschichte zum Übergang von der 
Bistums- zur Stadthistoriographie am Beispiel der münsterschen Geschichtsschreibung des 
Mittelalters entstand an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Auf seine Stati-
onen als wissenschaftlicher Mitarbeiter im SFB 496 ›Symbolische Kommunikation und 
gesellschaftliche Wertesysteme‹ sowie als Lehrer an einem Beruflichen Gymnasium in 
Wertheim hin folgten mehrere Jahre als Lehrkraft für besondere Aufgaben in der Ge-
schichtsdidaktik an der Universität Kassel. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt heu-
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te neben eher auf zeitgeschichtliche Gegenstände fokussierte, geschichtsdidaktische Frage-
stellungen (insbesondere zum pädagogischen Umgang mit Massenverbrechen) weiterhin 
die Entwicklung der Geschichtsschreibung im Mittelalter und in der mittelalterlichen 
Stadt.

Sven Rabeler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt ›Residenzstädte im Alten Reich 
(1300–1800)‹ der Göttinger Akademie der Wissenschaften (Arbeitsstelle Kiel). An der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wurde er mit einer sozialgeschichtlichen Arbeit 
zum fränkischen Niederadel in der Zeit um 1500 promoviert. Als Mitarbeiter war er in 
verschiedenen Forschungsprojekten in Kiel, außerdem an der Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg tätig. Derzeit arbeitet er an einer Habilitationsschrift über Ar-
menfürsorge und karitative Stiftungspraxis in Städten des südwestlichen Ostseeraums wäh-
rend des 13. bis 16.  Jahrhunderts. Seine Interessenschwerpunkte liegen in der hoch- und 
spätmittelalterlichen Stadtgeschichte, der Erforschung vormoderner Residenzstädte, der 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des spätmittelalterlichen Adels sowie in der Geschichte 
von Armut, Fürsorge und Hospitälern im Mittelalter.

Sabine Reichert studierte Mittlere Geschichte, Historische Hilfswissenschaften und Volks-
kunde an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 2006 erwarb sie mit einer Ar-
beit über die Verehrung des Hl. Ludger von Münster und des Erzbischof Engelberts von 
Köln ihren Abschluss als Magistra Artium. Von 2007 bis 2013 war sie als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Mittlere und Neuere Geschichte und Vergleichende Lan-
desgeschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz beschäftigt, 2012 wurde sie 
mit der Arbeit »Die Kathedrale der Bürger. Zum Verhältnis von mittelalterlicher Stadt 
und Bischofskirche in Trier und Osnabrück« promoviert. Seit 2013 ist sie als wissenschaft-
liche Koordinatorin des Themenverbunds »Urbane Zentren und Europäische Kultur in 
der Vormoderne« an der Universität Regensburg tätig. 

Gerrit Jasper Schenk ist Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Technischen Uni-
versität Darmstadt. Seinem Studium der Geschichte und Klassischen Archäologie in Hei-
delberg, Siena und Berlin, dem Magister Artium in Heidelberg und seiner Promotion an 
der Universität Stuttgart mit einer Arbeit über Zeremoniell und Politik bei spätmittelalter-
lichen Herrschereinzügen folgten Stationen als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Heidel-
berg, als Assistent an den Universitäten in Essen und Stuttgart, diverse Forschungsaufent-
halte an den Deutschen Historischen Instituten in Paris und Rom sowie die Leitung einer 
Nachwuchsgruppe zu ›Cultures of Disaster‹ im Exzellenzcluster ›Asia and Europe‹ an der 
Universität Heidelberg. Zudem war er an der Gründung des Darmstädter DFG-Graduier-
tenkollegs ›Kritische Infrastrukturen‹ beteiligt. Seine Forschungsinteressen liegen zeitlich 
im Spätmittelalter, räumlich im Reich und in Italien, thematisch im Bereich der Stadtfor-
schung, der Mobilität und Transkulturalität, der Ritualforschung, der Historischen Kata-
strophenforschung, der Infrastruktur- und Umweltgeschichte sowie in der Konzeption 
historischer Ausstellungen.
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Gerald Schwedler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Univer-
sität Zürich und vertritt zurzeit den Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte an der Uni-
versität Konstanz. Er studierte in Salzburg, Oxford, Heidelberg und Rom, seine Promotion 
erfolgte an der Universität Heidelberg zum Thema der spätmittelalterlichen Herrschertref-
fen in Europa. Die Habilitation erfolgte in Zürich zur Damnatio memoriae im frühen 
 Mittelalter. Zu seinen Forschungsinteressen zählen die Geschichtsschreibung, die Verges-
sens- und Erinnerungskultur, die Politik- und Kulturgeschichte der Königreiche im gesam-
teuropäischen Kontext sowie Diplomatie und Kommunikation im spätmittelalterlichen 
Europa, Normbildung und -durchsetzung, Rechtssprache sowie die Stadt- und Regionalge-
schichte im süddeutschen Raum, Österreich und dem Friuli.

Stephan Selzer ist seit 2008 Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Helmut- 
Schmidt- Universität/Universität der Bundeswehr in Hamburg. Promoviert wurde er mit 
seiner Arbeit »Deutsche Söldner im Italien des Trecento« und habilitierte sich über den 
Farbgebrauch, die Farbstoffproduktion und den Farbstoffhandel im spätmittelalterlichen 
Reich unter besonderer Berücksichtigung der Farbe Blau und des Blaufarbstoffs Waid. Er 
forscht und lehrt zu sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Themen des Spätmittelalters.

Martina Stercken ist Professorin für Mittelalterliche Geschichte und Vergleichende Lan-
desgeschichte am Historischen Seminar sowie Deputy-Director des NCCR ›Mediality‹ 
(SNF) an der Universität Zürich. Sie wurde mit einer Arbeit über spätmittelalterliche 
Landfrieden im Rhein-Maas-Raum promoviert, ihre Habilitationsschrift befasst sich mit 
der Genese kleiner Städte und dem Werden des habsburgischen Herrschaftsraums als inter-
dependente Prozesse. Sie hat an verschiedenen Universitäten Vertretungen, Gastprofessu-
ren und Lehraufträge wahrgenommen. Zudem ist sie in diversen Gremien aktiv, z. B. als 
Vizepräsidentin der Commission Internationale pour l’Histoire des Villes. Ihre Forschungs-
schwerpunkte markieren stadt-, herrschafts-, karten- und medialitätsgeschichtliche Frage-
stellungen.

Anja Voßhall, geb. Meesenburg, studierte Mittlere und Neuere Geschichte, Neue Deutsche 
Literatur- und Medienwissenschaften und Soziologie an der Christian-Albrechts-Universi-
tät zu Kiel. Sie war mehrere Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Kiel tätig und Stipendiatin des Deutschen Histori-
schen Instituts in Rom. Sie wurde 2013 mit einer Arbeit über die Netzwerke und Karrieren 
Lübecker Domherren promoviert.

Thomas Wetzstein ist Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Katholischen Uni-
versität Eichstätt-Ingolstadt. 2002 wurde er an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
mit einer Studie zum Kanonisationsverfahren im Spätmittelalter promoviert. Im Anschluss 
war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsge-
schichte in Frankfurt am Main, danach wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen 
Seminar der Universität Heidelberg. 2009 erhielt er nach Einreichung einer Habilitations-
schrift zur Kommunikationsgeschichte Lateineuropas im 11. und 12. Jahrhundert von der 
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Philosophischen Fakultät der Universität Heidelberg die Venia Legendi für Mittelalterli-
che Geschichte und Historische Hilfswissenschaften. Nach Lehrstuhlvertretungen in 
 Freiburg, Eichstätt und Rostock wurde er 2013 auf eine Professur für Mittelalterliche Ge-
schichte an der Universität Rostock und 2015 nach Eichstätt berufen. Aktuelle Forschungs-
schwerpunkte liegen in der Geschichte des mittelalterlichen gelehrten Rechts, in der Ge-
schichte der Heiligenverehrung und des hoch- und spätmittelalterlichen Papsttums sowie 
in der Kommunikationsgeschichte.
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Bischofsstadt ohne Bischof?
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Noch immer dominiert die Vorstellung, dass die kommunalen Unabhän-
gigkeitsbewegungen in Bischofsstädten des Hoch- und Spätmittelalters 
den Einfluss des Stadtherrn gänzlich ausgeschaltet hätten. Die Beiträge 
des Sammelbands analysieren Fallbeispiele zu den Feldern Präsenz, Inter-
aktion und Hoforganisation in Kathedralstädten und zeichnen eine große 
Bandbreite an Konstellationen nach, sodass die alte Meistererzählung der 
Stadtgeschichtsforschung zu überdenken ist: In zahlreichen Städten wurde 
die herrschaftliche Position des Bischofs nie in Frage gestellt. Auch waren 
die Bischöfe selbst nach einem Auszug aus der Stadt weiterhin präsent 
an ihrem Bischofssitz, so durch den Vollzug von Riten, die Architektur, die 
Ausstattung der Kathedrale oder die Pflege von Erinnerungsorten. Zudem 
gelang es den in der Stadt verbliebenen geistlichen Institutionen wie dem 
Domkapitel, der geistlichen Verwaltung oder bischöflichen Ratsgremien, 
ihre Stellung zu bewahren.
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